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Arbeitsproduktivität

In einem zweiten Schritt untersucht Lukas die
Wirkungen auf die Produktivität, die sich zum einen
direkt von den Innovationsressourcen, zum anderen
indirekt über die technische Innovativität ergeben.

In den ostdeutschen Unternehmen zeigt sich ein
hochsignifikanter, starker Effekt der Innovations-
kraft auf die Produktivität. Genauso wie die Fähig-
keit, neue Produkte und Verfahren zu entwickeln,
wird auch die Produktivität der ostdeutschen Unter-
nehmen erheblich durch Kooperationen14 mit Zulie-
ferern beeinflußt.

Im Gegensatz zur Innovativität wird die Pro-
duktivität ostdeutscher Unternehmen stark durch die
Zugehörigkeit zu einem westlichen Unternehmen
beeinflußt. Hier sieht sich Lukas in seiner These be-
stätigt, daß der Erfolg von Produktinnovationen in
erheblich höherem Maße durch das Leistungspo-
tential der Vertriebskanäle bestimmt wird als durch
die technische Innovationsfähigkeit allein. Ostdeut-
sche Unternehmen haben nach seiner Auffassung
somit von dem gut funktionierenden Vertriebsnetz
westlicher Unternehmen profitieren können.

Zusammen mit dem hoch signifikant positiven
Einfluß der Innovativität auf die Produktivität, läßt
sich nach Lukas folgern, daß die Fähigkeit, neue
Produkte und Verfahren zu generieren, nur dann
hinreichend für Unternehmenserfolg ist, wenn sie
kombiniert wird mit der Fähigkeit, diese Neuerun-
gen zu vertreiben und zu vermarkten.

Schließlich wird die Produktivität signifikant ne-
gativ durch die Größe des Unternehmens beeinflußt.
Nach Lukas könnte dies als Zeichen für den Einfluß
der unterschiedlichen Entstehungsgeschichte ost-

deutscher Unternehmen auf die Produktivität gese-
hen werden. Demnach hinken nach Lukas die ‘top-
down-rationalisierten’ Unternehmen den neuge-
schaffenen, ‘bottom-up’ entstandenen Unternehmen
in ihrer Produktivität hinterher.

Fazit

Ostdeutsche Unternehmen sind nach Lukas noch
nicht in ein innovatives Netz eingebunden, wie dies
in Westdeutschland zu sehen ist. Externe Innovati-
onsressourcen tragen – mit Ausnahme von
Zuliefererverbindungen – nur in einem geringeren
Maße zur Inventionskraft ostdeutscher Unterneh-
men bei als der Zugang zu internen FuE-Ressour-
cen.

Der Zugang zu externen Ressourcen könne je-
doch durchaus zu Produktivitätssteigerungen füh-
ren. Vor allem der Zugang zu externen Ressourcen
über eine westdeutsche Muttergesellschaft und die
Verflechtung zu Zulieferern haben die Produktivität
ostdeutscher Unternehmen signifikant beeinflußt.
Eine Unternehmensstrategie ist nach Lukas dann er-
folgversprechend, wenn die Fähigkeit, neue Pro-
dukte und Verfahren zu entwickeln, kombiniert wird
mit der Fähigkeit, diese Neuerungen auch tatsäch-
lich am Markt durchzusetzen. Nach seiner Meinung
bietet der Zugang zu einem gut funktionierenden
Vertriebsnetz über eine Muttergesellschaft dafür
eine geeignete Grundlage.
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Pauschale versus gezielte Flexibilisierung
Vorschläge zu einer Reform der Tarifpolitik

Die aktuelle Tarifpolitik wird durch die Suche
nach Möglichkeiten zur flexibleren Gestaltung des
Flächentarifvertrages bestimmt. Dabei sollte je-
doch berücksichtigt werden, daß die einzelnen Re-
gelungen eines Tarifvertrages als Flexibilisie-
rungsinstrument unterschiedlich geeignet sind.

Bestimmte tarifliche Nebenbedingungen –
Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen

                                                  
14 Hier hat Lukas allgemeine Kooperationen betrachtet, die

neben den reinen FuE-Kooperationen auch solche bein-
halten, die in erster Linie diffusionsorientiert sind.

u.a. – lassen sich z.B. recht gut an betriebliche
Erfordernisse anpassen. Ihrer eigentlichen Funk-
tion als Instrument zur Erhöhung der Motivation
oder der Betriebsbindung können sie ohnehin bes-
ser gerecht werden, wenn sie betriebsspezifisch va-
riieren. Auch aus Sicht der Arbeitnehmer sollte die
aus der Flexibilisierung resultierende Unsicherheit
der Einkommenshöhe leichter zu akzeptieren sein,
weil diese Tarifleistungen bei den Planungen zur
Finanzierung des monatlichen Lebensunterhaltes
eine eher untergeordnete Rolle spielen.
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Dagegen dürfte sich die Flexibilisierung des
Grundlohns als problematisch erweisen, weil er
gewöhnlich die Hauptkomponente der monatlichen
Haushaltskasse der Beschäftigten darstellt. Der
Grundlohn sollte deswegen ungeachtet seiner
Höhe relativ fix sein. Auch kompensatorische Zu-
schläge, etwa für besonders belastende Arbeiten,
eignen sich kaum zur Flexibilisierung, weil sie
häufig die Voraussetzung zur Übernahme be-
stimmter Tätigkeiten sind, deren Bedingungen
nicht variieren.

Tarifverträge in der Flexibilisierungsdiskussion

Die öffentliche Diskussion um die Lohnpolitik
wird weitgehend von der Forderung nach einer Fle-
xibilisierung des Flächentarifvertrages geprägt.
Auch Gewerkschaften und andere Befürworter des
Flächentarifvertrages erkennen die vorgebrachten
Argumente zunehmend an.15

Dabei sind flexiblere Tarifverträge keineswegs
ein Allheilmittel. Betriebe mit schlechtem Manage-
ment, mangelhafter Arbeitsorganisation oder veral-
teten Produktideen werden durch solche Maßnah-
men allein kaum ausreichend wettbewerbsfähig.
Eine Flexibilisierung der Tarifverträge schafft je-
doch die Möglichkeit stärker auf betriebsspezifische
Erfordernisse reagieren zu können oder Übergänge
leichter zu bewältigen. Tarifverhandlungen mit ent-
sprechend hohen Verhandlungskosten können je-
doch so weit wie möglich aus den Unternehmen
ausgelagert bleiben.

Flexibilisierung ist – auch wenn die aktuelle De-
batte vielfach den gegenteiligen Eindruck erweckt –
nicht mit einer generellen Absenkung des Tarifni-
veaus gleichzusetzen. Die Möglichkeit, einen Teil
des Umfangs von Tarifleistungen beispielsweise an
den Erfolg eines Unternehmens anzupassen, erlaubt
zwar in wirtschaftlich schlechteren Zeiten eine Ver-
ringerung der Kosten für den Betrieb. Bei einer po-
sitiven Entwicklung partizipiert die Belegschaft
aber mit einem entsprechend höheren Einkommen.
Hierfür sind eine ausreichende Transparenz bei der
Ertragsermittlung und ein durch Vertrauen gekenn-
zeichnetes Betriebsklima unabdingbar.16

                                                  
15 Vgl. ARBEITGEBERVERBAND GESAMTMETALL:

Frankfurter Erklärung zur Reform des Flächentarifvertra-
ges. Frankfurt, 17. November 1997 und IG METALL-
VORSTAND: Tarifautonomie und Flächentarifvertrag.
Frankfurt 1997.

16 Eine von allen Seiten akzeptierte Ermittlung und Defini-
tion des Erfolges stellt eine der größten Schwierigkeiten
einer ertragsabhängigen Tarifgestaltung dar und ist mit

Flexibilisierung versus Aufgabenerfüllung von
Tarifregelungen?

Umstritten ist die Frage, welche Tarifregelungen
eigentlich flexibilisiert werden sollen. Im Mittel-
punkt der Diskussion stehen oft Löhne und Arbeits-
zeiten. Tatsächlich wird in Verhandlungen im Rah-
men des Flächentarifvertrags (teilweise indirekt)
über ein ganzes Bündel von zusätzlichen Parame-
tern entschieden, die als tarifliche Neben-
bedingungen bezeichnet werden können. Im weite-
sten Sinne stellen auch sie Kosten für ein Unter-
nehmen und Einkommen oder Arbeitsbedingungen
für einen Arbeitnehmer dar. Auf der Suche nach
Flexibilitätspotentialen kann es deswegen fruchtbar
sein, Tarifverträge differenziert zu betrachten. Ta-
rifregelungen übernehmen schließlich verschiedene,
wichtige ökonomische Funktionen für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Eine pauschale Flexibilisierung
könnte daher Probleme aufwerfen. In der vorliegen-
den Studie wird versucht, die einzelnen Bestandteile
eines Tarifvertrages entsprechend ihrer ökonomi-
schen Funktion in unterschiedliche Kategorien ein-
zuteilen. Nach einer Analyse der Bedeutung dieser
Funktion für Unternehmen und Beschäftigte kann
dann in einem zweiten Schritt die Bewertung eines
jeweiligen Bestandteils als mögliches Flexibilisie-
rungsinstrument erfolgen.

Dem ist einschränkend vorauszuschicken, daß
die vorgenommene Kategorisierung und Funktions-
analyse die Realität nicht exakt abbilden kann. Zum
einen ist es wegen ihrer Fülle nicht möglich, alle
Tarifregelungen miteinzubeziehen. Zum anderen
finden in der tariflichen Praxis Funktionsvermi-
schungen statt. Die vorgelegte Systematisierung und
Analyse der untersuchten Tarifregelungen ist inso-
fern als idealtypisch zu bezeichnen.17 Generell kann
auf Basis der Analyse der Funktionen von Tarifre-
gelungen auch keine Aussage darüber getroffen
werden, ob die Tarifpartner bei ihren Verhandlun-
gen immer die angemessene Höhe treffen.

                                                                               
Kosten verbunden. Allerdings sollte das Kostenargument
auch nicht überbewertet werden, da es fraglich ist, ob ein
Unternehmen seine Belegschaft dauerhaft benachteiligen
kann. Zu den Vor- und Nachteilen einer ertragsabhängigen
Entlohnung vgl. SCHARES, C.: Mehr Arbeitsplätze durch
Gewinn- oder Kapitalbeteiligung von Arbeitnehmern?, in:
Beihefte zur Konjunkturpolitik, Heft 43, Wege aus der Ar-
beitslosigkeit. Berlin 1995, S. 245-274 sowie die zusam-
mengefaßte Diskussion im selben Band, S. 275-283.

17 Gleichwohl ist die konkrete Ausgestaltung von Tarifver-
trägen vielfach ein Indiz für die Relevanz der vorgeschla-
genen Klassenbildung.
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Beim tariflichen Grundlohn handelt es sich um
die Entlohnung, die aus der Qualifikation des Be-
schäftigten und den Grundanforderungen des Ar-
beitsplatzes resultiert. Der Grundlohn soll damit die
mit einem Arbeitsplatz normalerweise verbundene
Arbeitsleistung abgelten. Seine Umsetzung erfolgt
im deutschen Tarifsystem meistens über Entgelt-
gruppen, die Qualifikationen und sonstige Anforde-
rungen beschreiben. Für den Arbeitnehmer stellt der
Grundlohn eine wichtige Determinante seines
Haushaltseinkommens dar. Der Grundlohn ist in
seiner Höhe für einen überschaubaren Zeitraum fix
und fällt regelmäßig jeden Monat an. Der Arbeit-
nehmer verfügt damit über eine relativ sichere Basis
für die Kalkulation seines Einkommens. Aus der
Sicht des Arbeitgebers garantiert der Grundlohn je-
doch lediglich den normalen Einsatz des Arbeit-
nehmers an einem durchschnittlichen Arbeitsplatz
einer bestimmten Entgeltgruppe. Größere Abwei-
chungen bei den Bedingungen eines Arbeitsplatzes
und Sonderleistungen des Beschäftigten jeglicher
Art werden durch den Grundlohn nicht abgedeckt.

Um eine solche erweiterte Leistungs- und Ein-
satzbereitschaft der Beschäftigten zu erreichen,
werden entsprechende tarifliche Nebenbedingungen
vereinbart. Die bekanntesten Tarifnebenregelungen
dürften das Weihnachtsgeld, Überstundenzuschläge
und Urlaubsvereinbarungen betreffen. Sie lassen
sich allgemein nach belastungsausgleichenden, mo-
tivierenden und sozialen Gesichtspunkten unter-
scheiden.

Schmutz, Schichtarbeit ...

Neben den durch Entgeltgruppen definierten An-
forderungen und Merkmalen sind konkrete Arbeits-
plätze oftmals an unterschiedliche Belastungen ge-
koppelt. Hierbei kann es sich um Lärm, Schmutz,
Gefahren, ungünstige Arbeitszeiten etc. handeln.
Diese spezifischen Arbeitsplatzbedingungen sind
im Grundlohn nicht enthalten. Der Arbeitnehmer
muß für diese zusätzlichen Belastungen jedoch ent-
schädigt werden.18 Die Tarifverträge berücksichti-
gen dies, indem als Ausgleich für Tätigkeiten mit
solchen spezifischen Arbeitsplatzbedingungen Zu-
schläge und Zulagen gezahlt werden. Beispiele hier-
für sind Schmutzzulagen in gewerblichen Berei-
chen, der Bauzuschlag der Bauindustrie, Zuschläge
für Nacht- und Sonntagsarbeit etc. Ohne diese Zu-

                                                  
18 Vgl. ATROSTIC, B. K.: The Demand for Leisure and

Nonpecuniary Job Characteristics, in: American Economic
Review, Vol. 72, 1982, S. 428-440.

schläge hätte ein Arbeitnehmer einen größeren An-
reiz bei einem entsprechenden Angebot beispiels-
weise von einem Drei-Schicht-Arbeitsplatz auf ei-
nen Ein-Schicht-Arbeitsplatz zu wechseln.19

... und Motivation

Außerdem kann es für Arbeitgeber noch aus
weiteren Gründen rational sein, den Grundlohn
durch zusätzliche Elemente zu erhöhen. Betriebe
können damit u.a. ihre Belegschaft zu besserer und
intensiverer Leistung motivieren, zu hohe Fluktua-
tion und die damit verbundenen Kosten vermeiden
oder besonders qualifiziertes Personal attrahieren.20

Dabei übernehmen die Tarifregelungen im weiteren
Sinne eine Motivationsfunktion. Auf der Unterneh-
mensebene kann dies auch durch die übertarifliche
Bezahlung21 realisiert werden, die betrieblich gere-
gelt ist. Im Flächentarifvertrag besteht die Möglich-
keit, die genannten Ziele prinzipiell durch die Ver-
einbarung zusätzlicher Nebenbedingungen zu ver-
wirklichen. Allerdings ist zu vermuten, daß sich
diese Funktion durch tarifliche Nebenbedingungen
bei der derzeitigen Gestaltung der Flächentarifver-
träge nur teilweise realisieren läßt, weil die mögli-
chen Instrumente in ihrer Wirkung eingeschränkt
werden.

So sind z.B. Weihnachtsgeld, Urlaubsregelungen
und vermögenswirksame Leistungen theoretisch
zwar geeignet, die Motivationsfunktion wahrzu-
nehmen. Da sie jedoch für alle Unternehmen einer
Branche gleich sind, kann damit Fluktuation inner-
halb dieser Branche genauso wenig beeinflußt wer-
den wie die Entscheidung einer stark umworbenen,
besonders qualifizierten Arbeitskraft. Das Weih-
nachtsgeld dürfte – obwohl als Sonderzahlung de-
klariert – auch kaum leistungssteigernde Effekte
haben. Es fällt zwar nur einmal im Jahr an und übt
von daher sicherlich eine Signalwirkung für die Be-

                                                  
19 Im Prinzip gehören auch Regelungen zum Arbeitsschutz

zur Kompensation von spezifischen Arbeitsplatzbedingun-
gen.

20 Die hier angestellten Überlegungen orientieren sich an der
Effizienzlohnhypothese. Dieser Ansatz dient in der ökono-
mischen Theorie normalerweise der Erklärung von Ar-
beitslosigkeit. Zur Effizienzlohnhypothese vgl. YELLEN,
J. L.: Efficiency wage modells of unemployment, in: Ame-
rican Economic Review, 1984, Vol. 74, Papers and
Proceedings, S. 200-205.

21 Die übertarifliche Bezahlung ist vor allem in West-
deutschland verbreitet. Sie wird in dieser Untersuchung
jedoch nicht behandelt. Vgl. dazu z.B. SCHNABEL, C.:
Tariflohnpolitik und Effektivlohnfindung. Frankfurt am
Main, u.a. 1997, S. 131-171.
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schäftigten aus. Da es jedoch garantiert und nicht
an individuelle Leistungen des Arbeitnehmers oder
Erfolge des Unternehmens gekoppelt ist, besteht die
Möglichkeit, daß es von den Beschäftigten als
selbstverständlich oder zum Grundlohn gehörig an-
gesehen wird. Zu konstatieren bleibt beim Weih-
nachtsgeld lediglich eine begrenzte Verstärkung der
Bindung an einen Arbeitgeber, weil seine Zahlung
in vielen Tarifverträgen an den Verbleib des Mitar-
beiters im Unternehmen bis zum Ende eines be-
stimmten Zeitraumes des folgenden Jahres geknüpft
ist.

Dagegen dürften Leistungsprämien und Akkord-
zuschläge der Motivation eher förderlich sein, weil
die daraus resultierende Höhe des Lohnes auch von
der individuellen Leistung abhängt.22

Tarifliche Nebenbedingungen als Ergänzung
zum sozialen Sicherungssystem

Eine dritte Gruppe der tariflichen Nebenbedin-
gungen umfaßt soziale Aspekte der Tarifverträge.
Hierunter fallen z.B. die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall oder Sonderregelungen für ältere
oder in ihrer Leistungsfähigkeit geminderte Arbeit-
nehmer.

Vielfach werden mit diesen Regelungen gesetzli-
che Bestimmungen nachvollzogen oder übererfüllt.
Für den Arbeitnehmer stellt diese Form der tarifli-
chen Nebenbedingungen häufig eine Absicherung
bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses dar
(Krankheit, Erreichen eines vorgeschriebenen Alters
etc.). Aus der Sicht des Unternehmens können so-
ziale Regelungen durchaus auch einen motivieren-
den Charakter haben und z.B. die Bindung an den
Betrieb erhöhen.

Die finanzielle Dimension von tariflichen Neben-
bedingungen

Die Quantifizierung der tariflichen Nebenbedin-
gungen ist ein relativ schwieriges Unterfangen, weil

                                                  
22 Gleichwohl sollte die individuelle Leistung bei der Ent-

lohnung nicht überbetont werden. Vor allem bei komple-
xen Aufgabenstellungen und modernen Arbeitsorganisa-
tionsformen kann eine starke Gewichtung der individuel-
len Leistung kontraproduktiv sein, weil die
Leistungszuordnung nur schwierig durchzuführen und ei-
ner Belegschaft im nächsten Schritt zu vermitteln ist.
Individuell stark differenzierende Prämien und Zulagen
können schnell als unfair empfunden werden und das Be-
triebsklima empfindlich stören. Vgl. AKERLOF, G. A.;
YELLEN, J. L.: The Fair Wage-Effort Hypothesis and Un-
employment, in: The Quarterly Journal of Economics,
1990, S. 255-283.

Daten über ihre Inanspruchnahme kaum vorliegen.
Die Tarifverträge selbst liefern dazu keine Anhalts-
punkte. Die Statistiken des Statistischen Bundes-
amtes zu den tatsächlich ausgezahlten Effektivver-
diensten unterscheiden nicht zwischen über- bzw.
untertariflicher Bezahlung und Prämien, Zulagen
und Zuschlägen. Offizielle Angaben existieren nur
für die Anzahl der Überstunden und Krankheits-
tage. Deswegen müssen in größerem Umfang An-
nahmen z.B. zur Häufigkeit und Verteilung von
Nachtarbeit getroffen werden. Damit stellt die in
der Abbildung präsentierte Relation der Tarifrege-
lungen nur einen bestimmten Arbeitnehmertypus
dar. Bei einem Beschäftigten, der z.B. keine
Schicht- oder Nachtarbeit leistet, fällt der Anteil der
Nebenbedingungen entsprechend geringer aus.

Abbildung:
Anteil jeweiliger Tarifregelungen an den gesamten
tariflichen Arbeitskosten in Westdeutschland 1997
- nur Privatwirtschaft; in vH -
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Quelle: Tarifverträge; Statistisches Bundesamt: Fachserie 16,
Reihe 2.1, April 1997. Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen 1996. Stand der Tarifregelungen: De-
zember 1997. Berechnungen des IWH. Ungewichte-
ter Durchschnitt aus 12 Branchen (Industrie und
Dienstleistungen, nur Privatwirtschaft). Facharbei-
ter/-angestellter mit zwei- oder dreijähriger Berufs-
ausbildung ohne Berufserfahrung in einem vollkonti-
nuierlichen Schichtsystem und eine Woche Nachtar-
beit pro Monat sowie durchschnittlich vielen Über-
stunden und Fehltagen wegen Krankheit pro Monat.
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In die Berechnungen, die der Abbildung zu-
grunde liegen, kann zudem nur ein Teil der er-
wähnten tariflichen Nebenbedingungen einbezogen
werden. Ihr Gesamtumfang wird damit für den un-
terstellten Arbeitnehmer unterschätzt. Beispiels-
weise fehlen der Krankengeldzuschuß, Akkordzu-
schläge, Sonderregelungen für ältere und leistungs-
geminderte Arbeitnehmer sowie Freistellungen.

Auch wenn der Umfang tendenziell zu niedrig
angesetzt ist, wird aus der Abbildung ersichtlich,
daß die tariflichen Nebenregelungen trotz der domi-
nierenden Bedeutung des Grundlohns relevante
Größen sind. Ihr Anteil an den gesamten tariflichen
Arbeitskosten beträgt knapp 40 vH. Dabei weisen
die motivierenden Nebenbedingungen mit 21 vH das
größte Gewicht auf.

Tarifliche Nebenbedingungen als Mittel zur Fle-
xibilisierung der Tarifpolitik

Wie kann nun ein Flexibilitätspotential für zu-
künftige Tarifverhandlungen erschlossen werden?
Wenngleich eine allgemeingültige Aussage für alle
Situationen in allen Branchen nicht möglich ist, legt
die in dieser Studie vorgenommene Funktionsana-
lyse und Systematisierung von Tarifregelungen ei-
nige Empfehlungen nahe.23

Kaum geeignet ist danach der tarifliche Grund-
lohn. Seine Funktion als Basiseinkommen der Ar-
beitnehmer läßt ein ständiges Schwanken wenig rat-
sam erscheinen.24 Den Beschäftigten sollte zur Kal-
kulation ihres Budgets wenn möglich ein relativ
großer Einkommensbestandteil fix verbleiben.

Dagegen lassen sich tarifliche Nebenbedingun-
gen gezielt zur Erhöhung der Flexibilität einsetzen.
Eine moderne Tarifpolitik sollte sich dabei auf aus-
gewählte Nebenbedingungen konzentrieren, um den
unterschiedlichen Funktionen Rechnung zu tragen.

Problembehaftet wäre es vermutlich, den Aus-
gleich von besonderen Arbeitsplatzbelastungen
eventuellen Flexibilitätserfordernissen anzupassen.
Es dürfte einer Belegschaft nur schwer zu vermit-
teln sein, warum z.B. eine Gefahrenzulage an den
Erfolg des Unternehmens gekoppelt sein sollte. Die
auszugleichende Gefahr bleibt schließlich unverän-

                                                  
23 Dabei sind die zu Beginn gemachten einschränkenden Be-

merkungen zu berücksichtigen.
24 Dennoch sollte es für Unternehmen in besonderen wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten nach Ausschöpfung anderer
Mittel durchaus möglich sein, auch beim Grundlohn anzu-
setzen. Die hier vorgeschlagene Flexibilisierung soll aber
gerade einen Beitrag der Lohnpolitik zur Vermeidung sol-
cher Notfälle darstellen.

dert. Die Bereitschaft von Arbeitnehmern, entspre-
chende Arbeitsplätze anzunehmen, würde wahr-
scheinlich sinken.

Auch eine Flexibilisierung sozialer Nebenbedin-
gungen ist als wenig zweckmäßig zu bezeichnen.
Schon die Heftigkeit der Auseinandersetzung um
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall vom
Herbst 1996 deutet den möglichen Sprengstoff für
das Betriebsklima an. Darüber hinaus kann die Ef-
fizienz von Flexibilisierungsmaßnahmen, die nur bei
bestimmten Personengruppen ansetzen, bezweifelt
werden, wenn diese Personengruppen den auslösen-
den Faktor (z.B. Krankheit, Alter) nur sehr bedingt
beeinflussen können. Die sozialen Regelungen sind
auch nur insofern disponibel, als sie über gesetzli-
che Bestimmungen hinausgehen.

Sinnvoller scheint die Strategie zu sein, bei den
als motivierend definierten Nebenbedingungen an-
zusetzen. Aus drei Gründen bieten sich besonders
die vermögenswirksamen Leistungen, das Weih-
nachtsgeld, pauschale Leistungszulagen und das zu-
sätzliche Urlaubsgeld an. Zum einen ist ihr Umfang
ausreichend, um den Unternehmen – neben der
übertariflichen Entlohnung auf der betrieblichen
Ebene – ein weiteres Flexibilitätspotential im Rah-
men des Flächentarifvertrages zu bieten. Zum ande-
ren fungieren gerade diese Nebenbedingungen eher
als Zusatzeinkommen für die Beschäftigten. Sie
dürften damit in geringerem Maße fester Bestandteil
für deren Kalkulation sein als der Grundlohn. Dar-
über hinaus kann die postulierte Motivationsfunk-
tion erheblich stärker wahrgenommen werden, wenn
durch eine Flexibilisierung der Regelungen die Si-
tuation auf der Betriebsebene berücksichtigt wird
und die Höhe intrasektoral differiert.

Problematisch kann sich eine Ertragsabhängig-
keit der Höhe von Tarifregelungen allerdings gene-
rell bei wenig erfolgreichen Unternehmen auswir-
ken. Hier sind durchaus negative Auswirkungen auf
die Motivation der Belegschaft denkbar, die jedoch
durch die Konzentration auf die jährlichen Ein-
malzahlungen bei konstantem Grundlohn minimiert
werden dürften. Letztlich muß hier eine Abwägung
zwischen Kosten und Motivation erfolgen.
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